
Schulabschlüsse an der Oberschule Esterwegen 
 

Voraussetzung für einen Schulabschluss (Fö, HS, RS) ist die Teilnahme an den schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen. 

* Es ist in nur in einem Fach der Abschlussprüfung eine „Fünf“ als Zeugnisnote zugelassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ** E-Kurs-Noten werden eine Notenstufe  
                          höher gewertet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Die Stundenzahl eines Ausgleichsfaches darf nur um eine Stunde niedriger sein als die des auszugleichenden Faches.  
(Bezug: §1, §5, §18, §23(6), §24 + §27(2) AVO-SEK I, §1 - §4, §22 - §24 + §27(1) AVO-SEK I, §1, §6 - §8, §22 - §24 + §27(1) AVO-SEK I)       Stand Januar 2026 – Schmees-Pili 

Hauptschule 
Klasse 9 

Hauptschule 
Klasse 10 

Hauptschulabschluss 
Klasse H9 

(Voraussetzung für den Übergang zur H10) 

Hauptschulabschluss 
Klasse H10 

Sekundarabschluss I 
Realschulabschluss 

Klasse H10 

Erweiterter 
Sekundarabschluss I 

Klasse H10 

Schriftliche Abschlussprüfung 
in Ma und De sowie eine mündliche Abschlussprüfung 

in einem Wahlfach.* 

Schriftliche Abschlussprüfung 
in Ma, De und En sowie eine mündliche Abschlussprüfung in 

einem Wahlfach.* 

Zwei „Fünfen“ 
sind erlaubt* 

Drei „Fünfen“  

Ausgleich möglich1 

Klassenkonferenz 
entscheidet 

Zwei der drei 
„Fünfen“ müssen 
durch min. zwei 

„Dreien“ 
ausgleichen.  

eine „Fünf“ und 
eine „Sechs“  

Ausgleich möglich1 

Klassenkonferenz 
entscheidet 
„Fünf“ UND 

„Sechs“ durch 
min. eine „Drei“ 
UND eine „Zwei“ 

bzw. zwei 
„Dreien“ 

ausgleichen. 

Zwei „Fünfen“ oder 
eine „Sechs“  

Ausgleich möglich1 

Klassenkonferenz 
entscheidet  

„Fünf“ Ausgleich 
durch zwei „Dreien“ 
 „Sechs“ Ausgleich 
durch eine „Zwei“ 

oder zwei „Drerien“. 

1. Bedingung: 
min. ein E-Kurs und 

min „Vier“ in einem E-Kurs 

2. Bedingung: 
Durchschnitt** 3,0 in allen 

Pflicht- und 
Wahlpflichtfächern 

1. Bedingung: 
min. eine „Zwei“ im ersten E-Kurs 
min. eine „Drei“ im zweiten E-Kurs 

2. Bedingung: 
Durchschnitt 2,0 in allen Pflicht- 

und Wahlpflichtfächern 

Förderschule 
Klasse 9 

Schriftliche Abschlussprüfung 
in Ma und De sowie eine mündliche Abschlussprüfung 

in einem Wahlfach.* 

Zwei „Fünfen“ 
sind erlaubt* 

Förderschulabschluss 
Klasse 9 

(Voraussetzung für den Übergang zur Klasse 10 einer 
Förderschule zum Erwerb des Hauptschulabschlusses) 

Drei „Fünfen“  

Ausgleich möglich1 

Klassenkonferenz 
entscheidet 

Zwei der drei 
„Fünfen“ müssen 
durch min. zwei 

„Dreien“ 
ausgleichen.  

eine „Fünf“ und 
eine „Sechs“  

Ausgleich möglich1 

Klassenkonferenz 
entscheidet 
„Fünf“ UND 

„Sechs“ durch 
min. eine „Drei“ 
UND eine „Zwei“ 

bzw. zwei 
„Dreien“ 

ausgleichen. 



 

Schulabschlüsse an der Oberschule Esterwegen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Die Stundenzahl eines Ausgleichsfaches darf nur um eine Stunde niedriger sein als die des auszugleichenden Faches.   
(Bezug: §1, §5, §18, §23(6), §24 + §27(2) AVO-SEK I, §1 - §4, §22 - §24 + §27(1) AVO-SEK I, §1, §6 - §8, §22 - §24 + §27(1) AVO-SEK I)              Stand Januar 2026 – Schmees-Pili 

Realschule 
Klasse 10 

Sekundarabschluss I 
(Realschulabschluss) 

R10 

Erweiterter 
Sekundarabschluss I 

(Voraussetzung für den Übergang 
zur gymnasialen Oberstufe und zu 

den Fachgymnasien) 

Schriftliche Abschlussprüfung 
in Ma, De und En sowie eine mündliche Abschlussprüfung in einem Wahlfach.* 

*Es ist nur in einem Fach der Abschlussprüfungen eine „Fünf“ als Zeugnisnote zugelassen. 

eine „Fünf“ ist 
erlaubt* 

Zwei „Fünfen“ oder 
eine „Sechs“  

Ausgleich möglich1 

Klassenkonferenz 
entscheidet  

„Fünfen“ Ausgleich 
durch zwei 
„Dreien“  

„Sechs“ Ausgleich 
durch eine „Zwei“ 

oder zwei 
„Dreien“. 

1. Bedingung: 
Durchschnitt von 3,0 in 

allen Pflicht- und 
Wahlpflichtfächern 

2. Bedingung: 
Durchschnitt von 3,0  
in den Hauptfächern 

Ma, De, En 

Gymnasium 
Klasse 10 

Erweiterter 
Sekundarabschluss I 

(Voraussetzung für den Übergang  
zur gymnasialen Oberstufe und zu 

den Fachgymnasien) 

Sekundarabschluss I 
(Realschulabschluss) 

Die Mindestanforderungen (ausreichende 
Leistungen)  in allen Pflicht- und 
Wahlpflichtfächern sind erfüllt. 

Die Mindestanforderungen (ausreichende 
Leistungen) in allen Pflicht- und 

Wahlpflichtfächern sind nicht erfüllt. 

eine „Fünf“ ist 
erlaubt* 

Zwei „Fünfen“ oder 
eine „Sechs“  

Ausgleich möglich1 

Klassenkonferenz 
entscheidet  

„Fünfen“ Ausgleich 
durch zwei 
„Dreien“  

„Sechs“ Ausgleich 
durch eine „Zwei“ 

oder zwei 
„Dreien“. 

Bis zu drei „Fünfen“ 
(nur eine in einem 
Hauptfach) oder 
eine „Sechs“ sind 

erlaubt. 


